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haben, und ihrer tiefen Besorgnis darüber Ausdruck verleihend, dass der Friedensprozess auf allen Verhand-
lungsschienen ins Stocken geraten ist,

1. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, den einschlägigen Resolutionen über den besetzten syri-
schen Golan Folge zu leisten, insbesondere der Resolution 497 (1981) des Sicherheitsrats, in der der Rat un-
ter anderem beschloss, dass der Beschluss Israels, den besetzten syrischen Golan seinem Recht, seiner Recht-
sprechung und seiner Verwaltung zu unterstellen, null und nichtig und ohne völkerrechtliche Wirkung ist,
und verlangte, dass die Besatzungsmacht Israel ihren Beschluss umgehend rückgängig macht;

2. fordert Israel außerdem auf, die Änderung des äußeren Erscheinungsbilds, der demografischen
Zusammensetzung, der institutionellen Struktur und des Rechtsstatus des besetzten syrischen Golan und ins-
besondere die Errichtung von Siedlungen zu unterlassen;

3. stellt fest, dass alle bisherigen oder künftigen Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen und
-handlungen der Besatzungsmacht Israel, die eine Veränderung des Erscheinungsbilds und des Rechtsstatus
des besetzten syrischen Golan zum Ziel haben, null und nichtig sind, eine flagrante Verletzung des Völker-
rechts und des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten105

darstellen und keinerlei Rechtswirkung haben;

4. fordert Israel auf, davon Abstand zu nehmen, den syrischen Staatsbürgern im besetzten syrischen
Golan die israelische Staatsbürgerschaft und israelische Personalausweise aufzuzwingen, und von seinen Un-
terdrückungsmaßnahmen gegen die Bevölkerung des besetzten syrischen Golan abzulassen;

5. missbilligt die Verstöße Israels gegen das Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze
von Zivilpersonen in Kriegszeiten;

6. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, keine der genannten Gesetzgebungs- oder Verwaltungs-
maßnahmen und -handlungen anzuerkennen;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung über
die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 67/123

Verabschiedet auf der 59. Plenarsitzung am 18. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/425, Ziff. 9)106.

67/123. Umfassende Überprüfung der besonderen politischen Missionen

Die Generalversammlung,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen,

in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zur Achtung der Souveränität, territorialen Unversehrtheit und po-
litischen Unabhängigkeit aller Staaten,

in Bekräftigung der jeweiligen Rolle und Autorität der Generalversammlung und des Sicherheitsrats bei
der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit im Einklang mit der Charta,

davon überzeugt, dass die Vereinten Nationen ihre Fähigkeiten auf den Gebieten Konfliktprävention
und Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit weiter verbessern müssen,

unter Hinweis auf die einschlägigen Berichte über die Überprüfung der Regelungen für die Finanzie-
rung und zentrale Unterstützung der besonderen politischen Missionen107, die sich mit den finanziellen und
administrativen Regelungen für solche Missionen befasst haben, und anerkennend, dass der Fünfte Aus-
schuss der zuständige Hauptausschuss der Generalversammlung ist, dem die Verantwortung für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen obliegt,

106 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von Belize und Mexiko.
107 A/66/340 und A/66/7/Add.21.
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1. nimmt Kenntnis von der Zunahme der Zahl und Komplexität der besonderen politischen Missio-
nen;

2. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über die allgemeinen grundsatzpolitischen Fragen in
Bezug auf die besonderen politischen Missionen, einschließlich ihrer Entwicklungen und Trends, sowie über
ihre Rolle bei den Tätigkeiten der Organisation im Zusammenhang mit der Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit vorzulegen und Empfehlungen zur Stärkung ihrer allgemeinen Transparenz
und Wirksamkeit abzugeben;

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, regelmäßig einen für alle zugänglichen und interaktiven
Austausch über die allgemeinen grundsatzpolitischen Fragen im Zusammenhang mit den besonderen politi-
schen Missionen abzuhalten, um eine engere Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten zu fördern;

4. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundsechzigsten Tagung einen neuen Punkt
„Umfassende Überprüfung der besonderen politischen Missionen“ aufzunehmen, diesen Punkt dem Aus-
schuss für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss) zuzuweisen und den ge-
nannten Bericht des Generalsekretärs unter diesem Punkt zu behandeln.

RESOLUTIONEN 67/124 A und B

Verabschiedet auf der 59. Plenarsitzung am 18. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/426, Ziff. 12)108.

67/124. Informationsfragen

A

INFORMATION IM DIENSTE DER MENSCHHEIT

Die Generalversammlung,

Kenntnis nehmend von dem umfassenden und wichtigen Bericht des Informationsausschusses109,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs110,

fordert mit Nachdruck, dass alle Länder, die Organisationen des gesamten Systems der Vereinten Na-
tionen und alle anderen, die es angeht, in Bekräftigung ihrer Verpflichtung auf die Grundsätze der Charta der
Vereinten Nationen und die Grundsätze der Presse- und Informationsfreiheit sowie der Unabhängigkeit, des
Pluralismus und der Vielfalt der Medien, in tiefer Besorgnis über die zwischen entwickelten Ländern und
Entwicklungsländern bestehenden Disparitäten und die sich aufgrund dieser Disparitäten ergebenden Folgen
jedweder Art, die sich auf die Fähigkeit der öffentlichen, privaten oder sonstigen Medien sowie von Einzel-
personen in den Entwicklungsländern auswirken, Informationen zu verbreiten und ihre Auffassungen sowie
ihre kulturellen und ethischen Wertvorstellungen mittels ihrer eigenen kulturellen Produktion mitzuteilen
und die Vielfalt der Informationsquellen und den freien Zugang zu Informationen zu sichern, sowie in Aner-
kennung der in diesem Kontext erhobenen Forderung nach einer, wie es in den Vereinten Nationen und in
verschiedenen internationalen Foren genannt wurde, „neuen Weltinformations- und -kommunikationsord-
nung, die als ein in ständiger Entwicklung begriffener Prozess zu sehen ist“,

a) zusammenarbeiten und zusammenwirken, um die bestehenden Disparitäten im Informationsfluss
auf allen Ebenen zu verringern, indem sie den Ausbau der Kommunikationsinfrastrukturen und -kapazitäten
in den Entwicklungsländern stärker unterstützen, unter gebührender Berücksichtigung der Bedürfnisse dieser
Länder und des Vorrangs, den sie diesen Bereichen beimessen, mit dem Ziel, es ihnen und den öffentlichen,
privaten oder sonstigen Medien in den Entwicklungsländern zu gestatten, frei und unabhängig ihre eigene In-

108 Die in dem Bericht des Vierten Ausschusses empfohlenen Resolutionsentwürfe wurden vom Informationsausschuss vorge-
legt.
109 Official Records of the General Assembly, Sixty-seventh Session, Supplement No. 21 (A/67/21).
110 A/67/307.




